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Schriftliche Erklärung zur Ausrufung des 30. Mai zum Europäischen Tag der 
Pflegefamilie 

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Schicksal verlassener und verwaister Kinder verbessert werden 
muss und sie die Chance auf ein normales Leben und eine erfolgreiche Entwicklung 
erhalten müssen, 

B. in der Erwägung, dass die Familie Keimzelle der Gesellschaft und natürliches, 
schützendes Umfeld für das Heranwachsen von Kindern ist,

C. in der Erwägung, dass die Förderung und der Ausbau der Betreuung durch Pflegefamilien 
in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht äußerst sinnvoll ist, da mit dieser Form 
der Betreuung Kindern ohne natürliche und funktionale Familie in wirkungsvollster und 
bester Weise Schutz und Unterstützung geboten wird,

D. in der Erwägung, dass die Betreuung in einer Pflegefamilie verhaltensauffälligen Kindern 
Entwicklungschancen bietet, 

1. fordert dazu auf, den 30. Mai zum Europäischen Tag der Pflegefamilie auszurufen;

2.  ruft dazu auf, Maßnahmen für die Entwicklung und Verbreitung der Betreuung durch 
Pflegefamilien in der Europäischen Union zu ergreifen und die dafür erforderlichen 
finanziellen Mittel in den Haushalten der Mitgliedstaaten vorzusehen;

3.  fordert dazu auf, die Rechtslage so zu verändern, dass sowohl bereits übliche Formen der 
Pflegefamilie wie auch Pflegefamilien mit einer großen Anzahl an Kindern sowie 
spezialisierte Pflegefamilien unterstützt werden;

4. fordert dazu auf, Verbände von Pflegefamilien zu schaffen, die der gegenseitigen Hilfe 
und Unterstützung dienen und Vorschläge für effizientere Rechtsvorschriften in diesen 
Bereich vorlegen könnten;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.


